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1. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Rantzau 
hier: Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die beabsichtigte Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für eine bauliche Ent-
wicklung für die Gutsanlage Rantzau betrifft die folgenden Kulturdenkmale unmittelbar so-
wie deren Umgebung: 

- Herrenhaus, Im Kossau-Grund 1 
- innerer Park, Im Kossau-Grund 1 
- barocke Allee, Im Kossau-Grund 1 
- Kossauschleife, Im Kossau-Grund 1 
- Kutschstall mit Wohnhaus und Scheune, Im Kossau-Grund 5 

Denkmalpflegerische Belange werden daher umfangreich von der Planung berührt. 
 
Die vorgesehene Errichtung von Neubauten, die sich zum Großteil an die ehemalige räum-
liche Anordnung des nicht mehr vorhandenen, einst zum Herrenhaus gehörenden Wirt-
schaftshofes anlehnen und die Entwicklung und Wiedernutzbarmachung der vorhandenen 
Kulturdenkmale unterstützen sollen, ist aus denkmalfachlicher Sicht denkbar, wenngleich 
eine solche Anordnung der neuen Baukörper nicht als zwingend erforderlich angesehen 
wird. 
Aufgrund der direkten Nähe und Verbundenheit zu den Kulturdenkmalen, können die Neu-
bauten grundsätzlich geeignet sein, die denkmalgeschützten Objekte wesentlich zu beein-
trächtigen. Die Ausformung der neuen Bauten (Kubatur, Höhe, Gestaltung, Materialität) ist 
daher von hoher Relevanz, um einer Beeinträchtigung vorzubeugen. 
 
Das Herrenhaus als stattliche zweigeschossige, im Kern aus den Jahren 1592/94 stam-
mende Dreiflügelanlage mit einem Mittelbau von 1750, der durch einen eingebundenen 
Vierkantturm mit Rustika, Pilastergliederung, Mansardhaube und Laterne betont wird, unter 
flachen Walmdächern mit einer Freitreppe von 1845-47, ist von besonderem geschichtli-
chen, künstlerischen und kulturlandschaftsprägenden Wert. Insofern ist es zwingend erfor-
derlich, dass sich insbesondere die sehr großvolumig und langgestreckt angelegten „Guts-
häuser“ GH IV und GH V als auch das „Torhaus“ TH als Eingangsbereich zum Gelände in 
ihrer Gestalt klar dem Herrenhaus unterordnen. Als erstes bedarf es daher einer Reduktion 






